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1. Allgemeines 

1.1. Auftraggeber 

Herr RA Mag. Leopold Riess, MSc als Insolvenzverwalter der Eigentümerin der gegenständlichen 
Liegenschaft. 

1.2. Auftrag/ Zweck 

Der Sachverständige möge schriftlich Befund und Gutachten über den Verkehrswert der 
Liegenschaft Grundbuch 01101 Favoriten, EZ 233 (BLNr. 5 1/1 Anteil) per Adresse 1100 Wien, 
Columbusgasse 84 im Rahmen der Insolvenzverwaltung erstatten.  
 

1.3. Grundlagen und Unterlagen 

Dem Sachverständigen stehen seine erhobenen sowie die vom Auftraggeber übergebenen 
Grundlagen und Unterlagen und die allgemeinen Grundlagen aus der Literatur und Wissenschaft 
zur Verfügung. 

1.3.1. Vom Sachverständigen erhobene Grundlagen und Unterlagen 

• Befundaufnahme an Ort und Stelle am 11.02.2026 um 09:00h Uhr unter Anwesenheit von: 
§ dem jeweiligen Mieter bzw. Bewohner 
§ Herrn RA Mag. Leopold Riess, MSc 
§ den gefertigten Sachverständigen 

• Grundbuchsauszug, online vom 10.02.2026 
• Einsichtnahme in den Bauakt der Magistratsabteilung 37 – für den 10. Bezirk 
• Ortsplan, online 
• Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan, online 
• Altlastenkataster, online 
• Anfertigen einer Fotodokumentation 
• Kanzleiinterne Kaufpreis- und Vergleichswertsammlungen 

1.3.2. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Grundlagen und Unterlagen: 

• persönliche Erläuterungen 
• Vollmacht zur Planeinsicht 
• Mietverträge 
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1.3.3. Literatur 

• Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz, 2013 
• Prodinger/Kornreif, Immobilienbewertung im Steuerrecht, 2006 
• Stabentheiner, LiegenschaftsbewertungsG2, 2005 
• ÖNORM B 1802 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 
• SV-Landesverband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen 

und Anlagenteile, 2020 
• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage, 2023 
• Rössler/Langer, Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, 8. Auflage, 2004 
• Ross/Brachmann/Holzer/Renner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 

Verkehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage, 2005 
• Bienert, Bewertung von Spezialimmobilien, Risken, Benchmarks und Methoden, 

1. Auflage, 2005 
• Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 3. Auflage, 2014 
• Heidinger/Hubalek/Wagner, Immobilienbewertung nach angelsächsischen Grundsätzen, 

1. Auflage, 2000 
• Immobilien-Preisspiegeln, herausgegeben von der Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 

1.4. Bewertungsstichtag: 11.02.2026 

1.5. Allgemeine Vorbemerkungen 

• Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter.  
• Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren 

Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte 
Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgeführt. Zerstörende Untersuchungen 
wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus 
Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben wurden, auf vorgelegten Unterlagen oder 
Vermutungen beruhen.   

• Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten wird 
vom Sachverständigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und es wird dabei von 
einer der Lage und der jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausführung 
ausgegangen.   

• Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der 
örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. 

• Es erfolgte keine Überprüfung der Einhaltung diverser baurechtlicher Vorschriften (zB. WrBO, 
OIB-Richtlinien, ÖNormen, DINormen, Elektrotechnikverordnung) sowie der Bauphysik, Statik 
usw.. Es kann weiters keine Aussage über die Qualität der Feuchtraumisolierungen getätigt 
werden. 

• Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes iS der Richtlinie 
2002/91/EG des Europäischen Parlamentes wurde nicht vorgelegt. Im Zuge der Bewertung 
wird daher bei der Wertermittlung von Durchschnitts- und Erfahrungswerten ausgegangen. 
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2. Befund 

2.1. Grundbuchstand 

 

GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 01101 Favoriten                             EINLAGEZAHL   233
BEZIRKSGERICHT Favoriten

*******************************************************************************
Letzte TZ 248/2026
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
   828       GST-Fläche               311
             Bauf.(10)                269
             Bauf.(20)                 42  Columbusgasse 84
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen)
************************************* A2 **************************************
   2  a 344/1983 Sicherheitszone des Flughafen Wien-Schwechat hins Gst 828
************************************* B ***************************************
   5 ANTEIL: 1/1
     N9 Projekt GmbH (FN 368439y)
     ADR: Kärntnerstraße 17/4, Wien   1010
      a 214/2021 IM RANG 8775/2020 Kaufvertrag 2020-11-25 Eigentumsrecht
      c 651/2025 Rangordnung für die Veräußerung bis 2026-02-14
      d 4931/2025 Eröffnung des Konkurses am 2025-11-19
          (Handelsgericht Wien - 5 S 196/25w)
************************************* C ***************************************
  11  a 214/2021 Pfandbestellungsurkunde 2021-01-07
          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 2.000.000,--
          für Austrian Anadi Bank AG (FN 245157a)
      c 214/2021 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 11
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 2
  22  a 3782/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          8337/2023) Zahlungsbefehl 2023-08-08
          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 2.499,--
          samt 4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-06-01
          4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-07-01
          4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-07-01
          Kosten EUR 235,68 samt 4 % Z seit 2023-08-08
          Antragskosten EUR 265,68
          für Dr. Karl Schirl, RA (69 E 4950/23 t)
      b 3782/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          8337/2023) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01011 Favoriten (C-LNR 22)
          EZ 1159 KG 01011 Favoriten (C-LNR 13)
          EZ 2374 KG 01011 Favoriten (C-LNR 257)
          EZ 3272 KG 01107 Simmering (C-LNR 35)
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge (C-LNR 19)
          EZ 294 KG 60364 Vordernberg (C-LNR 25)
  23  a 4687/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          10151/2023) Zahlungsbefehl 2023-10-11
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          PFANDRECHT                                      vollstr. EUR 2.499,--
          4 % Z pro Jahr aus EUR 833,-- ab 2023-08-01
          4 % Z pro Jahr aus EUR 833,-- ab 2023-09-01
          4 % Z pro Jahr aus EUR 833,-- ab 2023-10-01
          Kosten EUR 235,68 samt 4 % Z aus EUR 235,68 seit
          2023-10-11, Antragskosten EUR 380,95 für Dr. Karl Schirl,
          geb. 1959-04-04 (70 E 6054/23b - BG Innere Stadt Wien)
      b 4687/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          10151/2023) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01101 Favoriten (C-LNR 23)
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten (C-LNR 14)
          EZ 2374 KG 01101 Favoriten (C-LNR 259)
          EZ 3272 KG 01107 Simmering (C-LNR 36)
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge (C-LNR 20)
          EZ 294 KG 60364 Vordernberg (C-LNR 26)
  24  a 2248/2024 Zahlungsbefehl 2024-05-06
          PFANDRECHT                                   vollstr EUR 23.268,57,--
          Zinsen und Kosten lt. Exekutionsantrag/Bewilligung,
          Antragskosten EUR  1.518,59 für Dr. Stefan WURST
          geb 1961-07-26 (13 E 65/24d)
      b 2248/2024 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01101 Favoriten
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten
          EZ 2374 KG 01101 Favoriten
          EZ 3272 KG 01107 Simmering
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge
          EZ 294 KG 60364 Vordernberg
  25  a 2417/2024 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          5879/2024) Zahlungsbefehl 2024-05-16
          PFANDRECHT                                        vollstr. EUR 320,57
          11,08 % Z aus EUR 100,87 ab 2023-04-05
          12,58 % Z aus EUR 109,85 ab 2023-10-12
          13,08 % Z aus EUR 109,85 ab 2024-03-27
          Kosten EUR 157,90 samt 4 % Z seit 2024-05-16
          Kosten EUR 197,87
          für SBK1 GmbH (FN 032589a)
          (70 E 2842/24a BG Innere Stadt Wien)
      b 2417/2024 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          5879/2024) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge C-LNR 23
          EZ 3272 KG 01107 Simmering C-LNR 38
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 25
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 16
          EZ 2374 KG 01101 Favoriten C-LNR 267
  26  a 3258/2024 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          7912/2024) Beschluss 2024-09-26
          PFANDRECHT                                     vollstr. EUR 18.593,34
          Zinsen/Kosten lt. Beschluss 2024-09-26
          für Dr. Michael Umfahrer geb 1961-12-21
          (69 E 4132/24z BG Innere Stadt Wien)
      b 3258/2024 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          7912/2024) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 3272 KG 01107 Simmering C-LNR 39
          EZ 2374 KG 01101 Favoriten C-LNR 268
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 17
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 26
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge C-LNR 24
      c 1414/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens siehe C-LNR
          27
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Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei, etwaige Pfandrechte bleiben daher unberücksichtigt. 

  27  a 1414/2025 IM RANG 3258/2024 Einleitung des
          Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von
          vollstreckbar
          I.)
          1.) EUR 18.593,34 samt 8,58% Zinsen aus EUR 18.545,34 von
          26.11.2020 bis 31.12.2022 11,08% Zinsen aus EUR 18.545,34
          von 1.1.2023 bis 30.6.2023 12,58% Zinsen aus EUR 18.545,34
          von 1.7.2023 bis 31.12.2023 13,08% Zinsen aus EUR 18.545,34
          von 1.1.2024 bis 31.12.2024 Zinsen in der Höhe von 9,2
          Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus EUR 18.545,34
          seit 1.1.2025 8,58% Zinsen aus EUR 24,00 von 13.2.2021 bis
          31.12.2022 11,08% Zinsen aus EUR 24,00 von 1.1.2023 bis
          30.6.2023 12,58% Zinsen aus EUR 24,00 von 1.7.2023 bis
          31.12.2023 13,08% Zinsen aus EUR 24,00 von 1.1.2024 bis
          31.12.2024 Zinsen in der Höhe von 9,2 Prozentpunkten über
          dem Basiszinssatz aus EUR 24,00 seit 1.1.2025 8,58% Zinsen
          aus EUR 24,00 von 16.3.2021 bis 31.12.2022 11,08% Zinsen
          aus EUR 24,00 von 1.1.2023 bis 30.6.2023 12,58% Zinsen aus
          EUR 24,00 von 1.7.2023 bis 31.12.2023 13,08% Zinsen aus EUR
          24,00 von 1.1.2024 bis 31.12.2024 Zinsen in der Höhe von
          9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus EUR 24,00
          seit 1.1.2025 der Kosten von EUR 1.310,00 samt 4% Zinsen
          seit 25.5.2021
          2.) der Kosten von EUR 837,72 samt 4% Zinsen seit 15.7.2021
          II.) der Kosten aus früheren Exekutionsverfahren in der
          Höhe von 1.) EUR 774,50 2.) EUR 448,08 3.) EUR 840,00 4.)
          EUR 1.168,88 5.) EUR 111,68
          und der Kosten dieses Ansuchens von EUR 900,88 für
          Dr. Michael Umfahrer geb 1961-12-21 (13 E 41/25a) - siehe
          C-LNR 26
  28  a 2141/2025 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          4424/2025) Beschluss 2025-06-03
          PFANDRECHT                                      vollstr. EUR 2.499,--
          Zinsen/Kosten lt. Beschluss 2025-06-03
          für Dr. Karl SCHIRL geb 1959-04-04
          (069 E 2594/25 z)
      b 2141/2025 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          4424/2025) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 3272 KG 01107 Simmering C-LNR 41
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 28
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 19
          EZ 2374 KG 01101 Favoriten C-LNR 272
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge C-LNR 26
          EZ 294 KG 60364 Vordernberg C-LNR 28
  29  a 2727/2025 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          5399/2025) Beschluss 2025-06-27
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 17.071,55
          Antragskosten EUR 471,50
          für Stadt Wien, vertreten durch die MA 6, Referat Zentrale
          Einbringung
          (69 E 3034/25f - BG Innere Stadt Wien)
      b 2727/2025 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          5399/2025) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 3272 KG 01107 Simmering C-LNR 42
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 29
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 20
  31    gelöscht

*********************************** HINWEIS ***********************************

Seite 3 von 4
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.
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2.2. Lage 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im  
10. Wiener Gemeindebezirk „Favoriten“ per Adresse 
Columbusgasse 84. Der Häuserblock wird von folgenden 
Straßenzügen markiert: Columbusgasse - Schröttergasse – 
Inzersdorferstraße – Muhrengasse.  

Quelle: www.wien.gv.at 

Die Columbusgasse verläuft vom Columbusplatz stadtauswärts und mündet in der Dieselgasse im 
Süden. Benannt wurde die Columbusgasse 1874 nach Christoph Columbus. 

Abb. 1: Lageplan 

 
Quelle: Openstreetmap.at 

Die Umgebung ist geprägt von dicht verbauten mehrgeschoßigen Wohnhäusern. 

Der 10. Wiener Gemeindebezirk „Favoriten“ erstreckt sich über eine Fläche von 31,80 km². Er liegt 
im Südosten der Stadt und grenzt südlich an den politischen Bezirk Mödling in Niederösterreich. 
Umringt ist der 10. Bezirk von folgenden Wiener Gemeindebezirken: im Westen „Liesing“ (23) und 

http://www.wien.gv.at/
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„Meidling“ (12), im Norden „Margareten“ (5), „Wieden“ (4) und „Landstraße“ (3) und im Osten 
„Simmering“ (11). Favoriten hat ca. 195.000 Einwohner und setzt sich aus den Ortsteilen Favoriten, 
Oberlaa, Rothneusiedl, Unterlaa und Inzersdorf-Stadt zusammen. Der Kurpark Oberlaa – am 
Südosthang des Laaer Bergs – und die Therme Oberlaa liegen am südlichen Bezirks- bzw. 
Stadtrand. 

„Das im Süden von Wien beheimatete Favoriten ist ein Bezirk im Wandel. Ursprünglich ein 
traditioneller Arbeiterbezirk mit starker industrieller Prägung, durchläuft der 10. Bezirk seit einigen 
Jahren eine dynamische Entwicklung. Obwohl Favoriten oft mit Vorurteilen und dem 
dominierenden Bild großer kommunaler Wohnbauten verbunden wird, zeigt sich der Bezirk bei 
genauerer Betrachtung in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Um den Bezirk in seiner ganzen 
Diversität zu erfassen, lohnt sich ein detaillierter Blick. Favoriten bietet eine beeindruckende 
Mischung: Die belebten Einkaufsstraßen und Märkte dienen als lebendige Treffpunkte 
verschiedenster Kulturen, während grüne Oasen wie der Wienerberg oder das fast dörflich 
wirkende Oberlaa die ruhige, familienfreundliche Seite des Bezirks zeigen. Bekannte Orte wie die 
ehemalige Ankerbrotfabrik, das moderne Hotel Schani, das prachtvolle Amalienbad oder der 
legendäre Eissalon Tichy genießen auch weit über die Grenzen Favoritens hinaus große 
Beliebtheit. 

Zudem ist Favoriten einer der Bezirke mit einer besonders hohen Anzahl an 
Stadtentwicklungsgebieten, der stärksten Nachverdichtung und den meisten neuen 
Wohnprojekten. Das vielfältige Potenzial des Bezirks zeigt sich auch in den aktuellen 
Stadtentwicklungsgebieten: So wurde etwa das Alte Landgut – das Gebiet innerhalb des 
Verteilerkreises – bisher vor allem als Durchgangslot, Parkplatz und Abstellfläche genutzt. Nun soll 
das Potenzial dieses Standorts voll ausgeschöpft werden. Anstelle des wenig einladenden 
Geländes ist die Entwicklung eines klimafitten Grätzl-Zentrums für den Bezirk geplant.“1 

 

 
1 Erster Wiener Wohnungsmarktbericht 2025 
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2.2.1. öffentliche Verkehrsanbindung  

In fußläufiger Entfernung haben die Autobuslinie 65A, 66A und 7a sowie die Straßenbahnlinien 11 
und O eine Haltestelle. Die U-Bahnstation „Reumannplatz“ der Linie U1 liegt rd. 500m entfernt.  

Die Straßenbahnlinie 11 fährt von 11., Kaiserebersdorf, Zinnergasse über die Simmeringer 
Hauptstraße, Enklplatz, Geiselbergastraße, weiters über die Quellenstraße, Quellenplatz, 
Laxenburger Straße, Troststraße und Neilreichgasse (Erholungsgebiet Wienerberg) bis zum 10., 
Otto-Probst-Platz. Die Autobuslinie 65 A verbindet den 10. Bezirk ab Reumannplatz (U1) mit dem 
10. Wienerberg City, Zetschegasse. Die Strecke verläuft über die Favoritenstraße, Inzersdorfer 
Straße, Raxstraße, Triester Straße. Die Autobuslinie 66 A fährt zwischen 10., Reumannplatz (U1) 
und dem Bahnhof 23., Liesing folgende Strecke: Laxenburger Straße – Oberlaaer Straße – 
Sterngasse - Alterlaa – Erlaaer Straße – Bahnhof Atzgersdorf). Die Straßenbahnlinie „O“ startet in 
10., Migerkastraße. Sie führt die Laxenburger Straße und die Favoritenstraße entlang zum 
Hauptbahnhof (U1), den Wiedner Gürtel und weiter über die Fasangasse zum Rennweg 
(Schnellbahn) und zur Landstraße (Bahnhof Wien-Mitte; Schnellbahn, U4 und U3), über den 
Radetzkyplatz und die Franzensbrücke zum Praterstern (2. Bezirk; Schnellbahn und U1). Die 
Autobuslinie 7A verbindet den 10., Reumannplatz (U1) mit dem 12. Bezirk Bahnhof Meidling 
(Schnellbahn, Südbahn und U6) / Schedifkaplatz (U6).  

Abb. 2: öffentliche Verkehrsanbindungen am Standort  

 
Quelle: www.wien.gv.at 
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Abb. 3: öffentliche Verbindung in die Innenstadt 

 

Ins Zentrum Wiens – zum Stephansplatz – 
benötigt man zu den normalen 
Betriebszeiten der öffentlichen 
Verkehrsmittel ca. 17 Minuten. 

Quelle: www.anachb.vor.at  

2.2.2. Individualverkehr 

Für den Individualverkehr ist die Adresse Columbusgasse über die Laxenburger Straße bzw. deren 
Seitengasse gut erreichbar. Der Straßenzug wird im gegenständlichen Bereich Richtung 
stadtauswärts als Einbahn geführt. Die umliegenden Straßenzüge sind teilweise Teil eines 
komplexen Einbahnsystems. Die Parkraumsituation ist nicht kritisch. Der 10. Bezirk ist ein 
Parkraumbewirtschaftungsbezirk. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich am Reumannplatz. 
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Abb. 4: Verbindung mittels Individualverkehr  

 

Vom Stadtzentrum Wiens, dem 
Stephansplatz, liegt die 
bewertungsgegenständliche Adresse ca. 5,7 
Straßenkilometer entfernt.  

 

Quelle: Anachb.at  

 
Abb. 5: Kurzparkzonen Wien 

 
Quelle: www.wien.gv.at 
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Erreichbarkeit 
Standort bis .... 

fußläufig öffentliche 
Verkehrsmitteln 

Auto 

Stadtzentrum k.A. 17 Min. 5,7 km 

Westbahnhof k.A. 26 Min. 6,1 km 

Hauptbahnhof 20 Min. 21 Min. 2,2 km 

Wien-Mitte k.A. 20 Min. 4,4 km 

Flughafen k.A. 35 Min. 21,4 km 
 

2.2.3. Infrastruktur 

Gesundheit: Die nächste Apotheke befindet sich am Arthaberplatz. Die Versorgung mit 
Ärzten in der Umgebung ist gut gegeben. 

Nahversorgung:  Einkaufsmöglichkeiten für die Deckung des täglichen Bedarfs sowie für 
sonstige Konsumgüter befinden sich in der Quellenstraße, Favoritenstraße 
und den Reumannplatz. Der Viktor-Adler-Markt kann nach rund 700 m 
erreicht werden 

Freizeit: In der näheren Umgebung befinden sich mehrere kleinere Parkanlagen wie 
der Arthaberpark, die PA Van-der-Nüll-Gasse, die PA Paltramplatz, die PA 
Suchenwirtplatz, der Antonspark und die PA Reumannplatz. Die kulturellen 
Einrichtungen und Parkanlagen der innerstädtischen Bezirke können mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.  

2.2.4. Geschäftslagebeurteilung laut Stadtstrukturplan Wien 

Im Stadtstrukturplan für Wien werden Geschäftsstraßen in 3 Kategorien unterteilt. Berücksichtigt 
werden nur Straßen in denen in der Erdgeschoßzone Geschäfte/Dienstleistungsbetriebe dominant 
sind bzw. die eine belebte Erdgeschoßzone haben, wobei keine Unterscheidung nach der Art der 
Lokale (Geschäft bzw. Dienstleistungsbetrieb) gemacht wird. Die Kategorien gliedern sich in: 

• Geschäftsstraßen 1. Ordnung: Über 80 % der Sockelzone sowie das 1. Obergeschoß 
werden von Geschäften / Dienstleistungsbetrieben genutzt. 

• Geschäftsstraßen 2. Ordnung: Über 80 % der Sockelzone werden von Geschäften / 
Dienstleistungsbetrieben genutzt. 
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• Geschäftsstraßen 3. Ordnung: Über 50 % der Sockelzone werden von Geschäften / 
Dienstleistungsbetrieben genutzt. 

 
Abb. 6: Kulturgutkataster Wien 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

Wie aus der Karte ersichtlich handelt es sich bei der Columbusgasse im 
bewertungsgegenständlichen Abschnitt um keine ausgewiesene Geschäftsstraße.  

2.2.5. Kaufkraft  

Abb. 7: Kaufkraft in Wien/ Lagezuschlag Wien 

  

Quelle: APA/Regio Data Quelle: www.wien.gv.at/ MA 25 

Die Wohnlage ist unter Berücksichtigung der Bezirkskaufkraft sowie den örtlichen Gegebenheiten 
als leicht unterdurchschnittlich zu bezeichnen. 
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2.3. Grundstück 

2.3.1. Allgemeine Topographie 

Die Liegenschaft liegt in einer Mittelparzelle und ist straßenseitig (Columbusgasse) gegen Osten 
ausgerichtet. Das Niveau ist nahezu eben und die Grundstücksform ist als annähernd rechteckig 
zu bezeichnen. Als Gesamtgröße ist gemäß dem Grundbuchstand eine Fläche von 311 m2 
ausgewiesen. Die Liegenschaft befindet sich nicht im Grenzkataster. 

 

Abb. 8: DKM – Digitale Katastermappe 

 
Quelle: Kataster.bev.gv.at 

 

 

 

GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 01101 Favoriten                             EINLAGEZAHL   233
BEZIRKSGERICHT Favoriten

*******************************************************************************
Letzte TZ 248/2026
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
   828       GST-Fläche               311
             Bauf.(10)                269
             Bauf.(20)                 42  Columbusgasse 84
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen)
************************************* A2 **************************************
   2  a 344/1983 Sicherheitszone des Flughafen Wien-Schwechat hins Gst 828
************************************* B ***************************************
   5 ANTEIL: 1/1
     N9 Projekt GmbH (FN 368439y)
     ADR: Kärntnerstraße 17/4, Wien   1010
      a 214/2021 IM RANG 8775/2020 Kaufvertrag 2020-11-25 Eigentumsrecht
      c 651/2025 Rangordnung für die Veräußerung bis 2026-02-14
      d 4931/2025 Eröffnung des Konkurses am 2025-11-19
          (Handelsgericht Wien - 5 S 196/25w)
************************************* C ***************************************
  11  a 214/2021 Pfandbestellungsurkunde 2021-01-07
          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 2.000.000,--
          für Austrian Anadi Bank AG (FN 245157a)
      c 214/2021 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01101 Favoriten C-LNR 11
          EZ 1159 KG 01101 Favoriten C-LNR 2
  22  a 3782/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          8337/2023) Zahlungsbefehl 2023-08-08
          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 2.499,--
          samt 4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-06-01
          4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-07-01
          4 % Z aus EUR 833,-- ab 2023-07-01
          Kosten EUR 235,68 samt 4 % Z seit 2023-08-08
          Antragskosten EUR 265,68
          für Dr. Karl Schirl, RA (69 E 4950/23 t)
      b 3782/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          8337/2023) Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 233 KG 01011 Favoriten (C-LNR 22)
          EZ 1159 KG 01011 Favoriten (C-LNR 13)
          EZ 2374 KG 01011 Favoriten (C-LNR 257)
          EZ 3272 KG 01107 Simmering (C-LNR 35)
          EZ 4236 KG 16105 Brunn am Gebirge (C-LNR 19)
          EZ 294 KG 60364 Vordernberg (C-LNR 25)
  23  a 4687/2023 (Entscheidendes Gericht BG Innere Stadt Wien -
          10151/2023) Zahlungsbefehl 2023-10-11
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Abb. 9: Stadtplan 3D 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

Abb. 10: Luftbild 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

 

Le
ib

ni
zg

as
se

Le
ib

ni
zg

as
se

Inzersdorfer Straße

Inzersdorfer Straße

Ar
th

ab
er

pl
at

z
Ar

th
ab

er
pl

at
z

La
xe

nb
ur

ge
r S

tra
ße

La
xe

nb
ur

ge
r S

tra
ße

2339

2342
2341

841/4

880
2340

2343

2208/3

732

740

742

778

780

782

786

788

790

2335

883

882

884

872

731

873

827

2334

877

730

826

776

861

869

725

821

777

2333

771

739

834

785

881

840

833

886

876

870

862 729
724

879

2208/2

697

770

820
775

735

736

792

734

698

868
825

745

837

744

831

836

830

828

696

829

838

835

832

2336

860

885

864

871

695

737

874

875

728

784

841/2

694

769

839/2

723/1

842/2

693

774

841/5 842/3

723/2

692

688

819

839/1

746

2208/4

2705/1

687

699

2705/2

843/111

824

Schröttergasse
Schröttergasse

M
uh

re
ng

as
se

M
uh

re
ng

as
se

Co
lu

m
bu

sg
as

se

Co
lu

m
bu

sg
as

se

Se
ne

fe
ld

er
ga

ss
e

Se
ne

fe
ld

er
ga

ss
e

99
77

44
55

8282
8484

8686

8888
9090

3232

2828
2626

9292
9494

2424
3939

93932222

7979
7676

7878
8080

2828

1515

3030

1717

3232

19192121

34343636

2323

3838

2525

5151
53534848

1111

24242626

1313

7575
7777

4949

2222
2020

6767

5555

5050

5252
6565

5454

5656

5858

9393
9595

9797
9999

8989
9191

3131
3333

3535
3737

3434
3636

3838

4343
4545

4747

5252
5454

5656

2323

2525
2727

2222
2424

2929

2626
2828

4646

4141

4242
4444

3939

81
-8

3
81

-8
3

85
-8

7
85

-8
7

89
-9

1
89

-9
1

57
-5

9
57

-5
9

61
-6

3
61

-6
3

48
-5

0
48

-5
0

30
-3

2
30

-3
2

11

1122

11

Trostviertel

wien.gv.at/flaechenwidmung/public

Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplan

Maßstab

1. 2.
3.4.5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.12.13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

0 7 14 21
m

1:1 000

Weiterverwendung nur mit Quellenangabe.
Keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit; Kein Rechtsanspruch ableitbar.
Quellenangabe: Stadt Wien - ViennaGIS
Druckdatum: 02.03.2026 14:27

http://www.wien.gv.at/
http://www.wien.gv.at/


 

 
REITHOFER 
Immobilienbewertung GmbH 

 

 

 
Seite 18 

Abb. 11: Straßenlärm [dB] 

  

Quelle: www.lärminfo.at 
 

Abb. 12: Schienenlärm [dB] 

 
Quelle: www.lärminfo.at 

Gemäß Lärmkarte befindet sich im gegenständlichen Straßenabschnitt keine überdurchschnittliche 
Lärmbeeinträchtigung.  

Laut Auskunft durch die MA22 handelt es sich bei den Lärmkarten um Jahresmittelwerte, abhängig 
von der Qualität der Verkehrserfassung. Es handelt sich lediglich um einen groben Überblick, um 
Maßnahmen evaluieren zu können. Die ausgewiesenen Lärmbeeinträchtigungen müssen nicht 
exakt auf eine bestimmte Liegenschaft zutreffen und könnten nur gesondert über Anfrage für die 
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bestimmte Liegenschaft überprüft werden. Somit stellen die ausgewiesenen Kennwerte nur ein 
Indiz dar. 

2.3.2. Gefahrenzone 
Abb. 13: HORA-Pass 

 

Quelle: www.hora.gv.at 

 

HORA-Pass
Adresse: Columbusgasse 84, 1100 Wien
Seehöhe: 220 m
Auswerteradius: 50 m
Geogr. Koordinaten: 48,17199° N | 16,37386° O

Die Einschätzung der Gefährdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen. Bitte beachten
Sie, dass sich die Gefährdung aufgrund äußerer Umstände oder lokaler Anpassungen auch deutlich ändern
kann. Das tatsächliche Risiko hängt in erheblichem Maße vom Zustand und den Eigenschaften des
Gebäudes ab. Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse gewonnenen Einschätzungen zur ausgewiesenen
Gefahrensituation stellen grundsätzlich eine erste grobe Beurteilung dar. Sie ersetzen nicht die
gegebenenfalls erforderlichen Planungen von eigenen Schutzmaßnahmen. Wird aus einer Einschätzung der
Gefährdung ein Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, die Unterstützung von örtlichen Fachleuten
oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen einzuholen oder spezialisierte
Ingenieurbüros zu Rate zu ziehen.

Naturgefahr:  Gefährdung:
Hochwasser    keine Daten
Oberflächenabfluss    hoch
Lawinen   keine Daten
Erdbeben      mittel
Rutschungen    mittel
Windspitzen                  mittel
Blitzdichte       niedrig
Hagel     hoch
Schneelast            niedrig
Hitzeepisoden         hoch

HORA-Pass 48,17199° N; 16,37386° O; Datum: 02.03.2026 Seite 1 / 2
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2.3.3. Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Abb. 14: Flächenwidmungsplan 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

Flächenwidmung auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft: 
 
Straßentrakt: 
• Bauland – Wohngebiet 
• Bauklasse III 
• geschlossene Bauweise 
• Trakttiefe 12m 
 

Hofbereich:  
• Gärtnerische Ausgestaltung 

Es wird darauf hingewiesen, im Zuge von geplanten baulichen Änderungen in den jeweils aktuellen 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie in die besonderen Bestimmungen Einsicht zu 
nehmen. 
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2.3.4. Anschlüsse 

Die Liegenschaft ist augenscheinlich an alle zum Betrieb notwendigen öffentlichen Versorgungs- 
und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

• Strom 

• Wasser 

• Kanal 

• Gas 

2.3.5. Kontaminationen  

Das Grundstück wurde nicht auf Kontamination des Bodens untersucht, da dies nicht in das 
Fachgebiet des Sachverständigen fällt, hingegen wurde auf dem Altlastenportal Einsicht 
genommen und wie folgt erhoben:  

Abb. 15: Digitaler Auszug aus dem Altlastenportal 

 

Quelle: www.umweltbundesamt.at 

Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) 
erfolgt im „Geographischen Informationssystem Altlasten“. Dort werden auch die tagesaktuellen 
Grundstücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM). Es besteht weiterhin eine 
Abfragemöglichkeit und es kann nach Grundstücken und Adressen gesucht werden. 

Objekt  
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Für Zwecke der gegenständlichen Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine toxischen 
oder gefährlichen Substanzen sowie keine gesundheitsschädlichen Substanzen anderer Art in 
oder an der Liegenschaft vorhanden sind. Ein späteres Aufscheinen solcher Substanzen kann eine 
erhebliche Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft haben und würde eine Berichtigung des 
Gutachtens nach sich ziehen. 

2.4. Gebäudebestand 

Auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein viergeschoßiges Zinshaus, 
dessen Errichtung laut Vermerk auf den Planunterlagen das Jahr 1896 zurückgeht. Das 
Dachgeschoß ist nicht ausgebaut. 

 
Die Liegenschaft wird von der Columbusgasse über ein doppelflügeliges Einfahrtstor betreten.  

Abb. 16: Historischer Datumsvermerk 
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Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

2.5. Gebäudekonstruktion und Ausstattung 

Nutzung: überwiegend Wohnzwecke 
Bauzustand: unterdurchschnittlich 
Lage: Mittellage 
Geschoße: Kellergeschoß, Parterre, 1. Stock – 3. Stock 

Dachgeschoß nicht ausgebaut 
Mauerwerk: massiv 
Geschoßdecken: vermutlich Tramdecken in den Hauptgeschoßen 
Abfallrohre: innen liegend 
Straßenfassade: verputzt, glatte Fassade, unterdurchschnittlicher 

Erhaltungszustand 
Haustor: Holztüre mit Oberlichte 
Stiegenhaus: halbgewendelt, mit Holzhandlauf 
Bodenbeläge: historische Verfliesung 
Wände/Decken: verputzt/gemalt, Schäden im Wand- und Deckenbereich 
Fenster: überwiegend Kunststoffisolierglasfenster 
Außenanlagen: Innenhof befestigt 
Aufzug: nicht vorhanden 

 

Das Objekt wird überwiegend für Wohnzwecke genutzt. Das Bauwerk befindet insgesamt sich in 
einem sanierungsbedürftigen Bau- und Erhaltungszustand.  
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Abb. 17: Kriegsschadenkataster 

 
Quelle: Wien.gv.at 

Gemäß Kriegsschadenkataster erlitt das Gebäude durch die Kriegseinwirkungen keine 
wesentlichen Schäden. 

Die Auskunft durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vom 24.02.2026 lautet: 
„Bezugnehmend auf Ihre Anfrage teilen Ihnen die Bundeswohnbaufonds (= Wohnhaus-

Wiederaufbaufonds und Bundes- Wohn- und Siedlungsfonds) mit, dass für die oben angeführte 

Wohnung keine Bundeswohnbauförderungen gewährt wurden. 
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2.6. Bauaufträge/Baubescheide/Denkmalschutz 

Seitens der MA 69 wurden folgende Bauaufträge bekannt gegeben: 
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 Im Bauakt der zuständigen Baubehörde konnten weiters folgende Unterlagen erhoben werden: 
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• 06.08.1986  Baubewilligung Änderung der Raumeinteilung Badeinbau Top 5 

 

• 15.10.1975 Außenwandöffnung zwecks Aufstellung Gasaußenwandofens Top 5 

Mangels einer entsprechenden Eintragung im Grundbuchsauszug der 
bewertungsgegenständlichen Liegenschaft, sowie aufgrund der angestellten Recherchen über die 
Internetseiten des Bundesdenkmalamtes über per Verordnung festgelegte Unterschutzstellungen 
ist davon auszugehen, dass das Objekt bzw. einzelne Bauteile davon, nicht unter Denkmalsschutz 
stehen. 
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2.7. Übersicht und Kurzbeschreibung der Bestandsobjekte 

Im Rahmen der Befundaufnahme wurden die folgenden Bestandsobjekte der Liegenschaft 
besichtigt. 

Kellergeschoß Lager/Werkstatt    
Erdgeschoß Top 1 Top 2   
1. Obergeschoß  Top 4 Top 5 Top 6 
2. Obergeschoß Top 7 Top 8 Top 9/10  
3. Obergeschoß Top 11 Top 13 Top 14  

 

In weiterer Folge werden die besichtigten Objekte entsprechend ihrer Ausstattung beschrieben. Es 
existiert im Bauakt nur der Plan von einem Stockwerk, der hilfsweise zur Wohnungsbeschreibung 
herangezogen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die in den einzelnen Wohnungen getätigten 
baulichen Maßnahmen nicht dem ursprünglichen baubehördlichen Konsens entsprechen. 

2.7.1. Top Werkstatt 

Das Objekt Werkstatt befindet sich im Souterrain der Liegenschaft und weist gemäß vorliegender 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 142,82m2 auf. Der Zugang erfolgt über einen 
separaten straßenseitigen Zugang mit Stufen hinunter von der Columbusgasse. Die 
Hauptausrichtung der Fester des Lagers ist straßenseitig Richtung Osten. Das Objekt gliedert sich 
in einen straßenseitigen Raum sowie rückwertige Bereiche. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Werkstatt Souterrain 
 Böden überwiegend betoniert 
 Wände gemalt tlw. verfliest 
 Decken Gewölbedecke, tlw. verkleidet 
Fenster: straßenseitige Kellerfenster 

Heizung: - 

Zustand:  einfach 
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Das Objekt ist derzeit vermietet. 
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2.7.2. Top 1 

Das Objekt Top 1 befindet sich im Erdgeschoß der Liegenschaft (Straßentrakt) und weist gemäß 
vorliegender Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 57,59m2 auf. Die Wohnung gliedert sich 
in einen Vorraum, zwei straßenseitige Zimmer, eine Küche, ein Bad sowie ein separates WC sowie 
einen hofseitigen Raum. Auf Grund der Konfiguration ist ein Querlüften gut möglich. 

Abb. 18: Grundriss Top Nr. 1 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 1 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

 

 

WC 

Küche 
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Objekt:   Top 1 
Räume  

 Böden Parkettboden/Laminat in den Zimmern, Fliesenboden im Vorraum und 
Sanitärbereich 

 Wände überwiegend gemalt 
 Decken gemalt, tlw. Holzverkleidet 
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: mobile Radiatoren bzw. Infrarot Paneele 

Küchenbereich Küchenzeile mit Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler 

Sanitärausstattung: Waschbecken in der Küche, separater Raum mit Duschtasse und 
Brausearmaturen, separates WC 

Zustand:  unterdurchschnittlich 
 
 
Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 
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2.7.3. Top 2 

Das Objekt Top 2 befindet sich im Erdgeschoß der Liegenschaft und weist gemäß vorliegender 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 26,80m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche 
mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften nicht möglich. 

Abb. 19: Grundriss Top Nr. 2 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 2 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 2 
Räume  
 Böden Teppichbelag  
 Wände überwiegend gemalt 
 Decken gemalt bzw. verkleidet 
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küche mit 
Duschgelegenheit 
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Küchenbereich Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler, WM - Anschluss 
Sanitärausstattung: Dusche in der Küche, vermutlich Nutzung Gang WC  
Zustand:  unterdurchschnittlich 

 
 
Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 
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2.7.4. Top 4 

Das Objekt Top 4 befindet sich im 1. Stock der Liegenschaft und weist gemäß 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 27,12m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche 
mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften nicht möglich. 

Abb. 20: Grundriss Top Nr. 4 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 4 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 4 
Räume  
 Böden Teppichbelag auf Laminat 
 Wände überwiegend gemalt 

Küche mit 
Duschgelegenheit 
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 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler, WM - Anschluss 
Sanitärausstattung: Dusche in der Küche, vermutlich Nutzung Gang WC  
Zustand:  unterdurchschnittlich 
 

Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 
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2.7.5. Top 5 

Das Objekt Top 5 befindet sich im 1. Stock der Liegenschaft und weist gemäß 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 27,55m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in einen eine 
Küche, ein WC mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration 
ist ein Querlüften nicht möglich.  

Abb. 21: Grundriss Top Nr. 5 

 
Quelle: Bauakt 

Der baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung stimmt mit dem Istzustand weitgehend überein 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 5 
Räume  
 Böden Laminat bzw. Fliesen im Sanitärbereich und Küche 
 Wände überwiegend gemalt 
 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler, WM-Anschluss 
Sanitärausstattung: WC mit Duschgelegenheit  
Zustand:  unterdurchschnittlich 
Quelle:  
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Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 
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2.7.6. Top 6 

Das Objekt Top 6 befindet sich im 1. Stock der Liegenschaft und weist gemäß vorliegender 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 27,28m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche, 
ein WC mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften möglich. 

Abb. 22: Grundriss Top Nr. 6 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 6 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 6 
Räume  
 Böden Parkettboden in den Zimmern, Fliesen im Sanitärbereich 
 Wände überwiegend gemalt, im Sanitärbereich verfliest 
 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

WC mit Duschgelegenheit 
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Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, E-Herd, WM - Anschluss 
Sanitärausstattung: WC mit Duschgelegenheit, Warmwasserboiler 
Zustand:  unterdurchschnittlich 

 

Das Objekt ist zum Stichtag vermietet. 
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2.7.7. Top 7 

Das Objekt Top 7 befindet sich im 2. Stock und weist gemäß vorliegender Nutzflächenaufstellung 
eine Nutzfläche von 27,29m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche, ein WC mit 
Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein Querlüften 
möglich. 

Abb. 23: Grundriss Top Nr. 7 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 7 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 7 
Räume  
 Böden Parkettboden in den Zimmern, Fliesen im Sanitärbereich 
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 Wände überwiegend gemalt, im Sanitärbereich verfliest 
 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, WM-Anschluss 
Sanitärausstattung: WC mit Duschgelegenheit, Warmwasserboiler 
Zustand:  unterdurchschnittlich 

 
 
Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 
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2.7.8. Top 8 

Das Objekt Top 8 befindet sich im 2. Stock der Liegenschaft und weist gemäß 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 32,44m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche 
mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften nicht möglich. 
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Abb. 24: Grundriss Top Nr. 8 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 8 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 8 
Räume  
 Böden Teppichbelag 
 Wände überwiegend gemalt 
 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler, WM-Anschluss 
Sanitärausstattung: Dusche in der Küche, vermutlich Nutzung Gang WC  
Zustand:  unterdurchschnittlich 
 

Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 

Küche mit 
Duschgelegenheit 
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2.7.9. Top 9/10 

Das Objekt Top 9/10 befindet sich im 2. Stock der Liegenschaft und weist gemäß 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 56,73m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche, 
zwei straßenseitige Zimmer, Bad/WC sowie ein hofseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration 
ist ein Querlüften gut möglich. 

Abb. 25: Grundriss Top Nr. 9/10 

 
Quelle: Bauakt 

Der Istzustand stimmt augenscheinlich weitgehend mit dem behördlichen Planstand überein. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 9/10 
Räume  

 Böden Parkettboden in den Zimmern, Fliesenboden im Vorraum, Küche und 
Sanitärbereich 

 Wände gemalt, im Sanitärbereich verfliest 
 Decken gemalt 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
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Heizung: Gastherme mit Radiatoren, Einzelöfen 

Küchenbereich Küchenzeile mit Abwasch, Herd 
Sanitärausstattung: Badewanne, WC, Warmwasserboiler 
Zustand:  unterdurchschnittlich 
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Das Objekt ist vermietet. Es liegen 2 Mietverträge datiert mit 2.5.1999 bzw. 3.5.1999 vor. Die 
wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietvertrag vom 02.05.1999 

Mietgegenstand Stock 2 Tür  9+10, Kategorie D, 68,70 m2, Bad, Wohnzimmer, Küche; 2 
Zimmer, 1 Kabinett, Vorzimmer, Küche  

Mietvertragsbeginn 01. Mai 1999, auf unbestimmte Zeit 

Hauptmietzins ATS 870,- (darin enthalten ein Befristungsabschlag von 20%) 

Indexierung VPI 1986 

 

Mietvertrag vom 03.05.1999 

Mietgegenstand Wohnung Top 9+10, Kategorie C, 55,73 m2, Gang WC in Mitbenützung, 
Gaskonvektorheizung,  

Mietvertragsbeginn 01. Mai 1999, ursprünglich befristet bis 30.04.2004, lt. Entscheidung 3C 
208/19x vom 02.02.2021 wurde der befriste Vertrag nie aufgelöst und 
ging in einen unbefristeten Vertrag über 
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Hauptmietzins ATS 870,- (darin enthalten ein Befristungsabschlag von 20%) 

Indexierung gem. §§5 und 6 RichtWG 

 

2.7.10. Top 11 

Das Objekt Top 11 befindet sich im 3. Stock und weist gemäß vorliegender Nutzflächenaufstellung 
gemeinsam mit Top 12 eine Nutzfläche von 57,07m2 auf. Die Objekte sind jedoch in Natura 
getrennt. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche, ein WC mit Duschgelegenheit und ein 
straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein Querlüften möglich. 

Abb. 26: Grundriss Top Nr. 11 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 11 vor. 

 

WC mit Duschgelegenheit 
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Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 11 
Räume  
 Böden Laminat in den Zimmern, Fliesen im Sanitärbereich 
 Wände überwiegend gemalt 
 Decken verkleidet  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch 
Sanitärausstattung: Duschnische mit WC und WM - Anschluss, Warmwasserboiler 
Zustand:  unterdurchschnittlich 

 
Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 

2.7.11. Top 13 

Das Objekt Top 13 befindet sich im 3. Stock der Liegenschaft und weist gemäß 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 27,94m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche 
mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften nicht möglich. 
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Abb. 27: Grundriss Top Nr. 13 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 13 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 13 
Räume  
 Böden Laminat bzw. PVC Belag 
 Wände überwiegend gemalt 
 Decken gemalt  
Fenster: Holzkastenfenster 

Heizung: Infrarot Paneele 

Küchenbereich Abwasch, E-Herd, Warmwasserboiler, WM -  Anschluss 
Sanitärausstattung: Duschgelegenheit in der Küche 
Zustand:  unterdurchschnittlich 
Quelle:  

Das Objekt ist zum Stichtag bewohnt. 



 

 
REITHOFER 
Immobilienbewertung GmbH 

 

 

 
Seite 56 
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2.7.12. Top 14 

Das Objekt Top 14 befindet sich im 3. Stock der Liegenschaft und weist gemäß vorliegender 
Nutzflächenaufstellung eine Nutzfläche von 28,56m2 auf. Die Wohnung gliedert sich in eine Küche, 
ein WC mit Duschgelegenheit und ein straßenseitiges Zimmer. Auf Grund der Konfiguration ist ein 
Querlüften möglich. 

Abb. 28: Grundriss Top Nr. 14 

 
Quelle: Bauakt 

Es liegt kein baubehördlicher Konsensplan für die Wohnung Top 14 vor. 

Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

Objekt:   Top 14 
Räume  
 Böden Parkettboden in den Zimmern, Fliesen im Sanitärbereich 
 Wände gemalt bzw. holzverkleidet, im Sanitärbereich verfliest 
 Decken holzverkleidet 
Fenster: Holzkastenfenster 

WC mit Duschgelegenheit 
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Heizung: Einzelofen 

Küchenbereich Küchenzeile mit Abwasch, E-Herd, WM-Anschluss 
Sanitärausstattung: WC mit Duschgelegenheit und Waschbecken, 
Zustand:  unterdurchschnittlich 

 

Das Objekt ist zum Stichtag vermietet. Laut Urteil 3C 208/19 x vom 02.02.2021 besteht für das 
Objekt ein mündlicher Mietvertrag. Die Bestandteile des mündlichen Mietvertrages sind nicht 
bekannt.  
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2.7.13. Hofbereich 

Weiters befinden sich auf der Liegenschaft im Hofbereich Baulichkeiten, die sich anhand der 
vorliegenden Übersicht wie folgt darstellen: 

 
 

Die gelb markierten Bereiche sind vermietet. Die wesentlichen Punkte des Mietvertrages vom 
8.01.2007 stellen sich wie folgt dar: 
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Mietgegenstand 

 
Sowie Mitbenützung des Zufahrtsbereiches und Berechtigung des 
Anbringens eines Firmenschildes von der Muhrengasse. 

Mietzweck  Für gewerbliche Zwecke KFZ Servicestation; die Nutzung zu anderen 
Zwecken ist jedoch ausdrücklich erlaubt 

Mietvertragsbeginn 01.01.2007, auf unbestimmte Zeit 

Hauptmietzins € 125,- (Pauschalmietzins), lediglich die Kosten des Wasserverbrauchs 
werden gesondert vorgeschrieben 

Indexierung VPI 2000, Schwankungen bis ausschließlich 5% bleiben unberücksichtigt 

Sonstige 
Vereinbarung 

Weitergabe- und Untervermietungsrecht 

 
Insgesamt weist die Liegenschaft einen sanierungsbedürftigen Zustand auf. Für jene Objekte, die 
nicht besichtigt werden konnten, wird von einem gleichwertigen Zustand wie der besichtigten 
Objekte ausgegangen. Es wurden keine E-Befunde vorgelegt. Die technischen Anlagen wurden 
nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.  

2.8. Bestandobjekte und Erträge 

Auf der Liegenschaft befinden sich derzeit insgesamt 14 selbstständige Bestandseinheiten. Davon 
ist eine Bestandseinheit im Souterrain als Lager sowie der Hofbereich gewerblich und die übrigen 
Objekte im Straßentrakt als Wohnungen genutzt. Laut Auskunft des Auftraggebers liegen für die 
Wohnung Top 9/19, Top 14 sowie den Keller und die Baulichkeiten im Hofbereich unbefristete 
Mietverträge vor. Seitens des Vertreters des Mieters dieser Objekte wird die Miete wie folgt bekannt 
gegeben: 



 

 
REITHOFER 
Immobilienbewertung GmbH 

 

 

 
Seite 62 

 

Es wird in weiterer Folge von diesen Mietangaben ausgegangen. Die angeführten Garagenboxen 
befinden sich auf der Nachbarliegenschaft. 

Weiters liegt ein Mietvertrag über die übrigen Bestandsobjekte vor. Die wesentlichen Bestandsteile 
des Mietvertrages vom 14.10.2024 sind: 

Mietgegenstand:  

Columbusgasse 84 

• Wohnungen Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,11/12,13 im Gesamtausmaß von 338,56m2. 

• die noch fremdvermieteten Einheiten 9/10, 14 sowie die Gewerbefläche 15 

(Werkstatt/Keller/Außenfläche) im Gesamtausmaß von 227,91m2 nach deren freiwerden 

Muhrengasse 27  

• Garagen; 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17 und die Freifläche lt. Anhang 

• die derzeit noch fremdvermieteten Einheiten 7,8,10 unmittelbar nach freiwerden. 

Zustand der Wohnungen: Kategorie D – nicht bewohnbar 

Mietvertragsdauer:  Mietvertragsbeginn 01.11.2024 unbefristet 

Hauptmietzins inkl. BK: € 2.265,65; tatsächlich für die übergebenen Einheiten derzeit € 1.604,28 

Beginn der Mietzinszahlungen mit 01.11.2028 

Wertsicherung: VPI 2020, Schwankungen bis ausschließlich 6% bleiben unberücksichtigt; erstmals 

kann die Erhöhung nach 10 Jahren erfolgen. 
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Untervermietungsrecht: der Mieter ist berechtigt ganz oder teilweise Dritte das Mietobjekt zu 

   überlassen und Rechte abzutreten. Es wird ein Weitergaberecht  

   eingeräumt 

Mietzinsvorauszahlung: ein Darlehen in der Höhe von € 40.000,-, Verzinsung 4%. 

Entsprechend der im vorliegenden im Mietvertrag vom 14.10.2024 angeführten Mietzinsliste stellt 
sich die Flächenaufstellung der Bestandsobjekte wie folgt dar: 

 

 

Augenscheinlich besteht das Objekt Top 11/12 in Natura aus zwei separaten Einheiten. 

Über weitere Ertragspositionen, wie z.B. Reklameflächen bzw. Antennenflächen, liegen keine 
Informationen vor. 

2.9. Kautionen  

Die Höhe etwaiger geleisteter Kautionen liegen keine Informationen vor. 

Lfn Stwk Top Widm Vertrag Kat. Status Fläche m²
1 EG 1 W u verm 57,79 m²
2 EG 2 W u verm 26,80 m²
3 1.OG 3 W u verm 27,28 m²
4 1.OG 4 W u verm 27,12 m²
5 1.OG 5 W u verm 27,55 m²
6 1.OG 6 W u verm 27,28 m²
7 2.OG 7 W u verm 27,29 m²
8 2.OG 8 W u verm 32,44 m²
9 2.OG 9/10 W u verm 56,73 m²
10 3.OG 11/12 W u verm 57,07 m²
11 3.OG 13 W u verm 27,94 m²
12 3.OG 14 W u verm 28,56 m²
13 UG 15 L u verm 142,82 m²

Summe 566,67 m²

Widmung: Status:
G Geschäft/Gewerbe verm vermietet
W Wohnung leer Leerstand
S Stellplatz/Garage eigen Eigennutzung
L Lager/Archiv hausb Hausbesorger
B Büro
H Hotel
R Reklame
A Antenne
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2.10. Betriebskosten 

Über die Höhe der Betriebskostenabrechnung zum Stichtag wurde keine gesonderte Auskunft 
erteilt. 

2.11. Energieausweis 

Ein Energieausweis für die Liegenschaft wurde nicht vorgelegt. 

2.12. Sonstiges 

Laut Auskunft der MA 6 bestehen derzeit (per. 13.Februar 2026) folgende Rückstände: 
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3. Gutachten 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert der gegenständlichen Liegenschaft zu ermitteln. Dieser 
entspricht jenem Betrag, den der Käufer zum Stichtag, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, nach 
den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage der Liegenschaft und ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse aufwenden müsste, um die Immobilie zu erwerben. 

Der Verkehrswert bezieht sich zwar auf einen bestimmten Zeitpunkt, es müssen jedoch die 
Umstände, welche am Wertermittlungsstichtag bereits voraussehbar sind, Berücksichtigung 
finden.  

Im Einzelfall wird der Kaufpreis zwischen den subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers und 
des Käufers liegen. Er muss nicht dem Verkehrswert der Liegenschaft entsprechen. In der 
Verkehrswertermittlung bleiben diesen subjektiven Wertbeimessungen unberücksichtigt. 

3.1. Bewertungsverfahren 

Die Bewertung erfolgt nach dem Stand der Wissenschaft und nach Maßgabe aller in vorstehender 
Beschreibung enthaltener wertbeeinflussender Merkmale und Feststellungen sowie unter 
Bedachtnahme der Verhältnisse am Realitätenmarkt zum Stichtag. Im Falle von Neuerungen bleibt 
eine Anpassung des Gutachtens vorbehalten. 

Als Verfahrensmethodik sind gemäß § 3 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (LBG 1992) 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche 
Verfahren kommen insbesondere: 

• Vergleichswertverfahren gemäß § 4 LBG,  
• Ertragswertverfahren gemäß § 5LBG, 
• Sachwertverfahren gemäß § 6 LBG 

in Betracht. 

Das Vergleichswertverfahren setzt einen Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen 
vergleichbarer Sachen voraus. Unter vergleichbaren Sachen gemäß § 4 LBG sind solche zu 
verstehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Umstände weitestgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen. Eine Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur 
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Bewertung der gegenständlichen Liegenschaft ist aufgrund der Individualität der 
Wohnungseigentumsobjekte und der dadurch fehlenden direkten Vergleichbarkeit mit gleichartigen 
Kauffällen lediglich als Vorfrage möglich. In die Bewertung sind jedoch die allgemeinen 
Markttendenzen sowie mittelbare Vergleichswerte, wie sie dem Sachverständigen aufgrund seiner 
beruflichen Tätigkeit bekannt sind, eingeflossen.  

Bei Anlageobjekten wird zur Verkehrswertermittlung das Ertragswertverfahren primär angewendet, 
da diese Objekte nach der allgemeinen Marktauffassung üblicherweise zur Ertragserzielung 
angeschafft werden. Dabei werden die tatsächlichen, und für leerstehende Objekte fiktive, 
nachhaltige und marktübliche Nettomieten als Kalkulationsgrundlage in Ansatz gebracht. Dieser 
um Wagnis, Instandhaltung und Bewirtschaftung gekürzte Wert wird auf die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes zu einem angemessenen Zinssatz kapitalisiert. Das Ergebnis spiegelt eine 
mögliche Investitionsentscheidung eines potentiellen Käufers wider. 

Das Sachwertverfahren wird als Ausgangsbasis für die Ermittlung des Verkehrswertes von 
Liegenschaften angewendet, die üblicherweise zum Zweck der Eigennutzung angeschafft und 
gehalten werden und bei denen üblicherweise keine Ertragserzielungsabsicht im Vordergrund 
steht.  

Da zum Teil unbefristet vermietete Objekte vorliegen, erfolgt die Bewertung unter Verwendung des 
Ertragswertverfahrens unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Vermietung. Darunter wird die 
Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten 
Reinertrages zum angemessenen Zinssatz, entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der 
Baulichkeiten, verstanden. Da Ertragsliegenschaften meist zur Kapitalanlage dienen, stellt das 
Ertragswertverfahren eine adäquate Wertermittlungsmethode dar. 

Für die Flächenangaben im Grundbuch bzw. in natura haftet der SV nicht. Allenfalls gegebene 
Nutzflächendifferenzen zwischen den vorgelegten Plänen und den festgestellten Flächen in natura 
anlässlich des Augenscheines sowie Detailabweichungen in der Materialbeschreibung, der 
Beschreibung der Mängel und des Reparatur- und Pflegerückstaus, oä., verändern die hier 
ermittelten fiktiven Anschaffungskosten keinesfalls, da in den Beschreibungen keine taxativen 
Aufzählungen erfolgt sind. Für nicht erwähnte Mängel haftet der SV nicht. 
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3.2. Verkehrswertermittlung 

Die Verkehrswertermittlung erfolgt wie ausgeführt unter Anwendung des Ertragswertverfahrens.  

3.2.1. Ertragswertverfahren 

Darunter wird die Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden 
oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz, entsprechend der zu erwartenden 
Nutzungsdauer der Baulichkeiten, verstanden. 

Die Berechnung des Ertragswertes erfolgt nach der vereinfachten Ertragswertformel: 

 

 

 

EW....Ertragswert RE.....Reinertrag 
V........Vervielfältiger BW.....Bodenwert 
q........1+i i..........p / 100 
p.........Zinssatz n.........Jahre Restnutzungsdauer 
 
3.2.1.1. Bodenwert 

Der Bodenwert ergibt sich bei mehrgeschossigen Objekten im dicht verbauten Gebiet aus jenem 
Wertansatz, den ein Bauträger bereit wäre, als Grundkostenanteil für einen Quadratmeter 
erzielbare Nutzfläche zu bezahlen bzw. der im Rahmen eines Vergleichswertverfahren ermittelt 
wird. Dieser Ansatz multipliziert mit der gesamten oberirdischen Nutzfläche ergibt den Grundwert 
der Liegenschaft. Da mangels Bestätigung der MA 19 nicht von einem möglichen zukünftigen 
Abbruch ausgegangen werden kann, wird von der tatsächlichen Nutzfläche ausgegangen. 

Die derzeitige oberirdische Nutzfläche stellt sich entsprechend der vorliegenden Unterlagen wie 
folgt dar: 

Straßentrakt oberidisch 423,85 m² 
Werkstatt 28,16 m² 
Garage 9,20 m² 
Summe 461,21 m² 
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3.2.1.2. Vergleichswerte 

Bei der Erhebung der folgenden Vergleichspreise wird von Grundkostenanteilen unbebauter 
Liegenschaften ausgegangen. Im Zuge der Gutachtenerstellung konnte auf folgende Bodenwerte 
zugegriffen werden: 

Nr. PLZ Adresse m2 Nfl. KP KP/m2 Nfl. KV-Datum 

1 1100 Buchengasse 1.933,00 m² 3.000.000,00 € 1.551,99 € 29.01.20 

2 1100 Hasengasse 1.766,00 m² 2.600.000,00 € 1.472,25 € 09.06.20 

3 1100 Leibnizgasse 1.216,68 m² 2.400.000,00 € 1.972,58 € 21.09.21 

4 1100 Senefeldergasse  894,43 m² 1.650.000,00 € 1.844,75 € 29.07.20 

5 1100 Muhrengasse 1.299,07 m² 1.500.000,00 € 1.154,67 € 03.09.20 

6 1100 Gudrunstraße/ 
Humboldtgasse 5.400,00 m² 8.600.000,00 € 1.592,59 € 10.12.20 

7 1100 Neilreichgasse 1.857,00 m² 3.710.000,00 € 1.997,85 € 14.02.22 
 

Abb. 29: Lage der Vergleichswerte 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

3.2.1.3. Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen 

Aus dem ersten Wiener Wohnungsmarktbericht der Buwog Group und EHL (Ausgaben 2013-2026) 
ergeben sich für Eigentumswohnungen Erstbezug im 10. Bezirk folgende Werte: 
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Aus der Grafik lässt sich erkennen, dass die Preise von Eigentumswohnungen im 10. Bezirk in den 
letzten Jahren überwiegend angestiegen sind.  

Aufgrund des Zeitpunktes der Kaufvertragsabschlüsse der Vergleichswerte und der Entwicklung 
der Preise für neu errichtete Eigentumswohnungen wird eine entsprechende zeitliche Anpassung 
bei den Vergleichswerten vorgenommen.  

 

Die erhobenen Vergleichswerte können somit wie folgt angepasst werden: 

0,00 €
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PREISENTWICKLUNG  
EIGENTUMSWOHNUNGEN ERSTBEZUG

10. BEZIRK

Jahr Anp. zum Stichtag
2017 53,95%
2018 40,96%
2019 30,00%
2020 24,47%
2021 18,18%
2022 6,36%
2023 4,46%
2024 4,46%

zeitliche Anpassung
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Daraus ergeben sich folgende Kennzahlen: 

 

Aufgrund der erhobenen Vergleichswerte und der Lage der bewertungsgegenständlichen 
Liegenschaft, wird bezogen auf den Quadratmeter Nutzfläche, in bewertungsgegenständlicher 
Lage ein Grundkostenanteil in der Höhe von € 1.990,--/m2 verifiziert und in Ansatz gebracht. 

Dieser Wertansatz wird aufgrund der Gebundenheit durch mietengeschützte Objekte auf die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes diskontiert.  

 

 

 

3.2.1.4. Rohertrag 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nachhaltig erzielbaren Erträge. 

3.2.2. Wohnungsmieten Favoriten 

Im Immobilienpreisspiegel 2025 herausgegeben von der Wirtschaftskammer Österreich werden für 
Wohnungen im 10. Wiener Bezirk folgende Mieten ausgewiesen: 

Nr. KP/m2 Nfl. KV-Datum zeitliche Anpassung angep. Vergl.wert
1 1.551,99 € 29.01.20 24,47% 1.931,73 €
2 1.472,25 € 09.06.20 24,47% 1.832,49 €
3 1.972,58 € 21.09.21 18,18% 2.331,23 €
4 1.844,75 € 29.07.20 24,47% 2.296,13 €
5 1.154,67 € 03.09.20 24,47% 1.437,20 €
6 1.997,85 € 14.02.22 6,36% 2.124,98 €
7 1.592,59 € 10.12.20 24,47% 1.982,27 €

Kennzahl KP /m2 Nfl. angep. Wert/m2
Minimum 1.154,67 € 1.437,20 €
Maximum 1.997,85 € 2.331,23 €
Median 1.592,59 € 1.982,27 €
Mittelwert 1.655,24 € 1.990,86 €
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Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mietzins für den überwiegenden Teil der 
gegenständlichen Wohnungen gemäß § 16 Abs 2 Mietrechtsgesetz entsprechend dem Richtwert 
(§1 RichtWG) ermittelt. 

In der Bewertung wird daher von einem nachhaltigen Mietzins im Sinne des § 16 MRG 
ausgegangen. Für die Ermittlung der nachhaltigen Mietzinse im Vollanwendungsbereich des MRG 
ist die Prüfung der Zulässigkeit eines Lagezuschlages erforderlich. Dabei ist einerseits eine Lage 
außerhalb eines Gründerzeitviertels als auch eine Überdurchschnittlichkeit der Lage erforderlich.  

Zum Stichtag 16.02.2026 wird für Wien folgender Richtwert ausgewiesen: Kat A: 6,67 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt laut Beiratsempfehlung in einem 
Gründerzeitviertel, da es sich um ein Gebiet handelt, in dem in der Zeit von 1870 bis 1917, 
überwiegend Gebäude mit kleinen und mangelhaft ausgestatteten Wohnungen errichtet wurden.  

 

Quelle: Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins Praxisorientierte Hinweise zur Mietzinsgestaltung, 1994 
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Seitens der Homepage der Stadt Wien wird die gegenständliche Adresse ebenfalls als 
Gründerzeitviertel ausgewiesen und kein Lagezuschlag ausgewiesen. 

 

Somit ist eine im Sinne des § 3 Abs. 2 RichtWG per se Durchschnittlichkeit – Gründerzeitviertel – 
gegeben, wodurch ein Lagezuschlag nicht zulässig ist. 

Die Berechnung erfolgt aufgrund des im vorliegenden Mietvertrag vereinbarten mietfreien Zeitraum 
in zwei Phasen. In der Phase I bis 01.11.2028 stellen sich die Mieterträge auf Basis der 
vorliegenden Unterlagen sohin wie folgt dar: 

 

Der langfristige Mietzins auf Basis der bekanntgegebenen mietvertraglichen Informationen und 
Unterlagen in Phase II stellt sich wie folgt dar: 

Lfn Stwk Top Widm Vertrag Kat. Status Fläche m² Nettomiete Phase I
1 EG 1 W u verm 57,79 m² -€                                        
2 EG 2 W u verm 26,80 m² -€                                        
3 1.OG 3 W u verm 27,28 m² -€                                        
4 1.OG 4 W u verm 27,12 m² -€                                        
5 1.OG 5 W u verm 27,55 m² -€                                        
6 1.OG 6 W u verm 27,28 m² -€                                        
7 2.OG 7 W u verm 27,29 m² -€                                        
8 2.OG 8 W u verm 32,44 m² -€                                        
9 2.OG 9/10 W u verm 56,73 m² 105,22€                                  
10 3.OG 11/12 W u verm 57,07 m² -€                                        
11 3.OG 13 W u verm 27,94 m² -€                                        
12 3.OG 14 W u verm 28,56 m² 130,00€                                  
13 UG 15 L u verm 142,82 m² 125,00€                                  

Summe 566,67 m² 360,22€                                  
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Insgesamt kann somit langfristig von einem monatlichen Mitertrag in der Höhe von € 861,30 
ausgegangen werden. 

3.2.2.5. Kapitalisierte Erträge 

Die Kapitalisierung der Reinerträge mittels des Vervielfältigers ergibt sich aus folgender Formel:  

 

 

Der Reinertrag gestaltet sich wie folgt: 

 

 

 

RE........Reinertrag 
RO........Rohertrag 
 
3.2.2.6. Mietausfallswagnis 

Das Mietausfallswagnis deckt jenes Risiko ab, dass auf Grund von uneinbringlichen 
Mietrückständen, Mietkürzungen, Mietprozessen, Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten 
Leerständen entsteht. Die Höhe des Mietausfallswagnisses richtet sich nach der Lage und 

Lfn Stwk Top Widm Vertrag Kat. Status Fläche m² Nettomiete p.m. 
1 EG 1 W u verm 57,79 m² 85,56€                             
2 EG 2 W u verm 26,80 m² 39,66€                             
3 1.OG 3 W u verm 27,28 m² 40,37€                             
4 1.OG 4 W u verm 27,12 m² 40,14€                             
5 1.OG 5 W u verm 27,55 m² 40,77€                             
6 1.OG 6 W u verm 27,28 m² 40,37€                             
7 2.OG 7 W u verm 27,29 m² 40,39€                             
8 2.OG 8 W u verm 32,44 m² 48,01€                             
9 2.OG 9/10 W u verm 56,73 m² 105,22€                           
10 3.OG 11/12 W u verm 57,07 m² 84,46€                             
11 3.OG 13 W u verm 27,94 m² 41,35€                             
12 3.OG 14 W u verm 28,56 m² 130,00€                           
13 UG 15 L u verm 142,82 m² 125,00€                           

Summe 566,67 m² 861,30€                           
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Nutzungsart der Liegenschaft. Erfahrungsgemäß wird das Risiko kalkulatorisch mit 1% bis 8% des 
Jahresrohertrages berücksichtigt. 

3.2.2.7. Nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten 

Betriebskosten sind Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstückes sowie seiner baulichen und sonstigen 
Anlagen laufend entstehen. Ein Großteil dieser Kosten, die durch die Nutzung der Liegenschaft 
entstehen, kann direkt auf den Mieter überwälzt werden. Neben diesen umlagefähigen 
Betriebskosten fallen Kosten an, die vom Liegenschaftseigentümer selbst zu tragen sind. Darunter 
fallen jene Betriebskosten, die auf Grund suboptimaler Mietvertragsgestaltung, Leerstand oder 
wegen gesetzlicher Regelungen nicht auf den Mieter weiterzugeben sind. Im §21 -24 MRG sind 
die umlagefähigen Betriebskosten taxaktiv aufgelistet.  

3.2.2.8. Instandhaltungsaufwendungen 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich sind, um 
eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die Nutzungsdauer 
einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes und 
deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, Fenster, Dach). Die 
tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und steigen mit dem 
Gebäudealter an. Um kalkulatorische durchschnittliche Wertansätze in die Berechnung einfließen 
zu lassen, wird auf Erfahrungswerte zurückgegriffen.  

3.2.2.9. Liegenschaftszinssatz 

Der Vervielfältiger V errechnet sich wie folgt: 

 

 

 

V........Vervielfältiger  
q........1+i i..........p / 100 
p......... Kapitalisierungszinsfuß n.........Jahre Restnutzungsdauer 
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Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs hat 2025 folgende, nach Objektarten und Lagekriterien gegliederte Empfehlung, zum 
Kapitalisierungszinssatz herausgegeben: 

 

Je geringer die Durchschnittsmiete, desto mehr Entwicklungspotential ist gegeben. Von den 
Marktteilnehmern wird so ein Potential durch eine erwartete geringere Rendite ausgedrückt.  

Die für die Bestandseinheiten angesetzten Liegenschaftszinssätze werden unter Berücksichtigung 
der nachhaltigen Mieterträge aus Vergleichswerten von stichtagsbezogenen Transaktionen 
ähnlicher Liegenschaften am Wiener Immobilienmarkt in Ansatz gebracht. Das Mietsituationsrisiko 
ist ausgehend von einem auf Grund der Mietzinsbeschränkungen unter Marktniveau liegenden 
Mietzins als gering zu bezeichnen und fliest mit einem Abschlag von 1,5 % ein. Die Objektqualität 
kann als sanierungsbedürftig bezeichnet werden. Die allgemeine Marktlage ist derzeit verhalten 
und fließt mit einem Zuschlag in der Höhe von 0,25 % ein. Langfristig ist ein Entwicklungspotential 
gegeben. 

Ausgehend von einer für Wohnliegenschaften guten bis sehr guten Lage (bezogen auf Österreich) 
lässt sich der Zinssatz für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wie folgt ermitteln: 

 

Ausgehend von einer für gewerblichen Zwecke sehr guten Lage (bezogen auf Österreich) lässt 
sich der Zinssatz für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wie folgt ermitteln: 

66   SACHVERSTÄNDIGE HEFT 2/2025

Empfehlung der Kapitalisierungszinssätze für Liegenschaftsbewertungen 
Bezug nehmend auf die in den Heften SV 1995/3, 3, berichtigt in SV 1997/2, 21, SV 1999/2, 56, SV 2000/2, 49, SV 2002/1, 25, SV!2003/1, 
14, SV 2004/2, 78, SV 2005/3, 170, SV 2006/2, 103, SV 2007/2, 108, SV 2008/2, 73, SV 2009/1, 20, SV 2010/1, 53, SV 2011/3, 172, 
SV!2012/3, 137, SV 2013/3, 138, SV 2014/2, 115, SV 2015/2, 108, SV 2016/2, 91, SV 2017/2, 86, SV 2018/2, 83, SV 2019/2, 102, 
SV!2020/2, 88, SV 2021/2, 104, SV 2022/2, 90, SV 2023/1, 7 und SV 2024/2, 91 verö"entlichten Empfehlungen wird nach Rücksprache 
mit den Landesverbänden mitgeteilt, dass derzeit keine Änderung der empfohlenen Kapitalisierungszinssätze erfolgen muss, da die am 
Markt eingetretenen Veränderungen innerhalb der in der Empfehlung angegebenen Toleranz liegen. 

Zusammenfassende EMPFEHLUNG:
LIEGENSCHAFTSART LAGE

hochwertig sehr gut gut mäßig 
Wohnliegenschaft 0,5 – 2,5 % 1,5 – 3,5 % 2,5 – 4,5 % 3,5 – 5,5 %
Büroliegenschaft 2,5 – 4,5 % 3,5 – 5,5 % 4,5 – 6,5 % 5,0 – 7,0 %
Geschäftsliegenschaft 3,0 – 5,0 % 3,5 – 6,0 % 5,0 – 6,5 % 5,5 – 7,5 %
Einkaufszentrum, Supermarkt, Fachmarktzentrum 3,5 – 6,5 % 4,5 – 7,0 % 5,0 – 8,0 % 5,5 – 8,5 %
Touristisch genutzte Liegenschaft 4,5 – 7,0 % 5,0 – 7,5 % 5,5 – 8,0 % 6,0 – 9,0 %
Transport-, Logistikliegenschaft 4,0 – 6,0 % 4,5 – 6,5 % 5,0 – 7,0 % 6,0 – 8,0 %
Gewerblich genutzte Liegenschaft 4,0 – 7,0 % 4,5 – 7,5 % 5,5 – 8,5 % 6,5 – 9,5 %
Industrieliegenschaft 4,5 – 7,5 % 5,0 – 8,0 % 5,5 – 9,0 % 6,5 – 10,0 %
Landwirtschaftliche Liegenschaften  1,0 % bis 3,5 %  
Forstwirtschaftliche Liegenschaften  0,5 % bis 2,5 %  

HINWEIS:
Führt in Einzelfällen (zB bei Wertermittlungen in Hochpreisregionen) die Anwendung von in den empfohlenen Bandbreiten liegenden Kapitalisie-
rungszinssätzen zu keinen marktkonformen Ergebnissen, ist die dadurch verursachte Anwendung abweichender Prozentsätze nachvollziehbar 
zu begründen.
Die empfohlenen Kapitalisierungszinssätze entsprechen im Sinne der ÖNORM B 1802-1 Liegenschaftszinssätzen (für den Verkehrswert/ 
Marktwert).

2,50%
-1,50%

Objektqualität sanierungsbedürftig 0,25%
0,25%

-1,00%
0,50%

Lage Wohnliegenschaft sehr gut
Risiko Mietsituation / Drittverwendungsmöglichkeit

allgemeine wirtschaftliche Situation
Entwicklungspotenzial
objektspezifischer Kapitalisierungszinssatz
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Somit  kann für die zu Wohnzwecken vermieteten Objekte ein Zinssatz in der Höhe von 1% in und 
für die gewerblich genutzten Objekte wird ein Zinssatz von 2,5% in Ansatz gebracht werden. Der 
Zinssatz wird gewichtet entsprechend der Nutzfläche angesetzt. 

3.2.2.10. Potential Dachgeschossausbau 

Aus Sicht des Sachverständigen ist aufgrund der derzeitigen Baukosten für die gegenständliche 
Liegenschaft kaum ein Ausbaupotential gegeben. 

3.3. Restnutzungsdauer 

Für die Festsetzung der Restnutzungsdauer erscheint es notwendig, die Begriffe Nutzungs- und 
Lebensdauer zu definieren, weil diese oft missverständlich angewendet oder verstanden werden: 

3.3.3. Technische Lebensdauer 

Die technische Lebensdauer eines Gebäudes hängt im Wesentlichen von der Haltbarkeit der 
tragenden Bauteile ab und wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. An den Rohbauteilen 
eines Gebäudes (z.B. Außenwände, Decken, Treppen) können faktisch keine Erneuerungs- oder 
Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Neben der Güte der gewählten Baustoffe kommt 
auch der fachgerechten Verarbeitung ein großer Stellenwert zu. Die Qualität des Rohbaus 
bestimmt somit die Lebensdauer eines Gebäudes. 

Die Ausbauteile eines Gebäudes (hierzu zählen im wesentlichen Innen- und Außenverputz, 
Dacheindeckung, Fußböden, Fenster und Türen, Installationen, Heizungen, etc.) haben eine 
kürzere Lebensdauer und müssen, will man die Lebensdauer des Rohbaus annähernd nutzen, ein- 
bis mehrmals erneuert werden. Es ist jedoch ausdrücklich festzustellen, dass die Erneuerung von 
Ausbauteilen nicht geeignet ist, die Lebensdauer des Rohbaus zu verlängern. 

4,00%
-1,50%

Objektqualität sanierungsbedürftig 0,25%
0,25%

-0,50%
2,50%
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Entwicklungspotenzial
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Neben der Qualität des Baumaterials sind auch die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten 
entscheidend, da bei deren Unterlassen die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sein können und daher erheblich schneller altern (z.B. schadhaftes Dach). 

3.3.4. Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer und 
bezeichnet jenen Zeitraum, innerhalb dessen ein Gebäude zu den jeweils herrschenden 
wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend seiner Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich 
nutzbar ist. Die Nutzungsdauer hat mit der technischen Lebensdauer nur insofern etwas zu tun, als 
sich die Nutzungsdauer innerhalb der Lebensdauer halten muss. Für die Nutzungsdauer und damit 
auch für die Restnutzungsdauer - sind vor allem wirtschaftliche Faktoren wie zum Beispiel die Lage 
des Objektes, die Ausstattung, der Grundriss, die Geschosshöhe, die Raumtiefe und 
Raumaufteilung, die Größe einzelner Räume (Arbeits- od. Wohnraum, Bad, etc.), die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, usw. maßgebend. Diese Faktoren 
bestimmen den Wohn- bzw. Geschäftswert und damit den Ertrag und die Nutzungsdauer. 

3.3.5. Gewöhnliche Lebensdauer 

Die gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der Bauart (Konstruktion und 
verwendete Baustoffe), der Bauweise (Massivbau, Fertigteilbau) und der Nutzung sowie etwaigen 
Adaptionsmöglichkeiten ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener 
Weise sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer. 

Zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen nicht behebbare Baumängel (z.B. 
Fundierungsmängel) und -schäden (z. B. Bergschäden, Erschütterungsschäden) sowie Schäden, 
die nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten behoben werden können. 

Eine Verlängerung der Restlebensdauer tritt dann ein, wenn das Gebäude in seinen wichtigsten 
Bauteilen wie Mauer, Decken, Treppen, Dach erneuert oder verbessert worden ist. Bauliche 
Maßnahmen an nicht tragenden Teilen (z.B. Neugestaltung der Fassade) oder normaler 
Instandhaltungsaufwand führen zu keiner Verlängerung der Lebensdauer. 

Hat die technische Altersentwertung 100% erreicht, tritt die Abbruchreife ein. Dank der massiven 
Bauweisen und dauerhaften Materialien hätte ein Gebäude heute eine Lebensdauer von hundert, 
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zweihundert oder mehr Jahren bis zum Eintritt der technischen Abbruchreife. Die wirtschaftliche 
Abbruchreife dagegen kann schon nach wenigen Jahrzehnten eintreten. Das Schicksal einer zu 
Ertragszwecken genutzten Immobilie wird vorwiegend durch die wirtschaftliche Abbruchreife 
bestimmt. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der eher auf funktionelle und wirtschaftliche Ursachen, denn auf 
rein technische Ursachen zurückzuführende Teil der Wertminderung in der Regel in den mit den 
Bauzyklen korrespondierenden Schritten und mit den sich wandelnden Anforderungen, die den 
funktionellen Nutzen und den Stil beeinflussen, vor sich geht. Die Verfahren, mit denen die 
Anpassungen von linearen Schätzungen vorgenommen werden, können unterschiedlich sein. 
Prinzipiell stehen dazu direkte Methoden (z.B. Kostenmethode) und indirekte Methoden (z.B. 
Vergleichswert- oder Ertragswertmethode) zur Verfügung. 

Der Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile 2020 des Arbeitskreises des 
Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs, Landesverband Steiermark und Kärnten weist für: 

• Wohn- und Geschäftsgebäude in besonderer städtischer Ausführung (Gründerzeithäuser) 
eine gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer von 100 bis 120 Jahren 
aus. 

 
Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Differenz von Gesamtnutzungsdauer und 
Gebäudelebensalter. 

 

 

RND....Restnutzungsdauer 
GND....Gesamtnutzungsdauer 
Alter.....Gebäudelebensalter 
 
Bei dem Gebäudelebensalter kann aufgrund des augenscheinlichen Zustandes sowie der 
berücksichtigten Sanierungen von einem fiktiven Baujahr 1976 ausgegangen werden, wodurch 
sich bei einer Gesamtnutzungsdauer von 100 Jahren eine Restnutzungsdauer von rund 50 Jahren 
ergibt. 
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3.4. Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Die vorliegende Androhung von Ersatzvornahmen durch die MA25 wird bereits durch die kalkulierte 
Sanierung berücksichtigt, weshalb kein weiterer Abschlag dafür in Ansatz gebracht wird. Die 
angeführten offenen Forderungen gemäß Schreiben der MA6 werden in Abzug gebracht. Weiters 
wird die mietvertraglich vereinbarte Mietzinsvorauszahlung anteilig berücksichtigt. 

3.5. Wertermittlung  

Ausgehend von den angeführten Parametern ermittelt sich der Wert der Liegenschaft berechnet 
über 2 Phasen wie folgt:  

 

% m²  € / m²
461,21 € 1.990,00 € 917.807,90

Anpassung € 0,00
€ 917.807,90

50
1,00 %

1,64795
€ 556.940,23

PHASE I
erzielbare Nettomiete m² pro Monat  pro Jahr  

566,67 € 338,10 € 4.057,20

€ 4.057,20
nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten in % 3 % -€ 121,72
Mietausfallswagnis in % 3 % -€ 121,72

€ 1,25 -€ 8.500,05
-€ 4.686,28

2,5
Zinssatz
Wohnen 0,50% 75% 0,37%
Lager 2,50% 25% 0,63%
Liegenschaftszinssatz gemittelt 1,00%

1,00 %
2,45672

-€ 11.512,90

abzgl. Instandhaltung (€ / m² / p.m.)

kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung Phase I

Jahresreinertrag 

Restnutzungsdauer/ Jahre

Rentenbarwertfaktor V

Jahresrohertrag 

Grundkostenanteil

Restnutzungsdauer / Jahre
Liegenschaftszinssatz
Diskontierungsfaktor qn

diskontierter Bodenwert
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Zum Stichtag ermittelt sich für die gegenständliche Liegenschaft somit ein Verkehrswert in der 
Höhe von gerundet € 460.000,-. 

Daraus ermitteln sich folgende marktübliche Kennzahlen: 

 

3.6. sonstige Anmerkung 

Auf Grund der mietvertraglichen Vereinbarungen besteht eine wirtschaftliche Verflochtenheit mit 
der Nachbarliegenschaft, weshalb eine gemeinsame Veräußerung eine bessere 
Verwertungsaussicht mit sich bringt. Die vorliegenden Mietverträge mit vereinbarten Weiter- sowie 
Untermietvereinbarungen bzw. die vertraglichen Ausgestaltungen stellen einen deutlichen Nachteil 
in der Marktwertbetrachtung dar.  

PHASE II
erzielbare Nettomiete m² pro Monat  pro Jahr  

566,67 € 861,30 € 10.335,60

€ 10.335,60
nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten in % 3 % -€ 310,07
Mietausfallswagnis in % 3 % -€ 310,07

€ 1,25 -€ 8.500,05
€ 1.215,41

47,5
Zinssatz
Wohnen 0,50% 75% 0,37%
Geschäftslokale 2,50% 25% 0,63%
Liegenschaftszinssatz gemittelt 1,00%
Potenzial DB 0,00%

1,00% 1,00 %
37,63066

€ 45.736,84
0,975333 € 44.608,64

Berechnung Verkehrswert
kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung Phase I + II € 33.095,73
zzgl. diskontierter Bodenwertanteil bezogen auf die Bestandsflächen € 556.940,23
Sanierungsaufwendungen akut -€ 100.000,00
Mietzinsvorauszahlung anteilig 59% 40.000,00 -€ 23.600,00
offene Forderung MA 6 -€ 8.077,00

€ 458.358,97

Verkehrswert der Liegenschaft lastenfrei gerundet rd. € 460.000

Summe

Jahresrohertrag 

abzgl. Instandhaltung (€ / m² / p.m.)
Jahresreinertrag 

Restnutzungsdauer/ Jahre

Liegenschaftszinssatz gesamt
Rentenbarwertfaktor V
kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung Phase I
PHASE II diskontiert

Bruttorendite bezogen auf Bestandflächen & eine ewige Rente 1,75%

Wert pro m2 Nutzfläche bezogen auf die Nfl. gem. Zinsliste € 808,86



 

 
REITHOFER 
Immobilienbewertung GmbH 

 

 

 
Seite 81 

3.7. Plausibilisierung 

Im Wiener Zinshaus-Marktbericht der Otto Immobilien Gruppe vom Frühjahr 2026 sind folgende 
Werte ausgewiesen: 

  

Im Zinshausmarktbericht der EHL (Ausgabe 2025) wird für Zinshäuser im 10. Bezirk eine 
Bandbreite zwischen € 1.400,- und € 3.200,-/m2 sowie Renditen zwischen 3 % und 4,7 % 
ausgewiesen.  
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4.1.1. Hinweis zum Stabilitätsgesetz 20122 

Durch das 1. Stabilitätsgesetz wurde dem § 6 Abs. 2 UStG zwei Sätze angefügt, deren 
Auswirkungen im Zusammenhang mit der Übergangsregelung des § 28 Abs. 38 UStG„ neu“ für 
beträchtliche Diskussionen sorgen: 

§ 6 Abs. 2 neu ergänzt: 

„Der Verzicht auf die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 und Z 17 ist nur zulässig, soweit der 

Leistungsempfänger das Grundstück oder einen baulich abgeschlossenen, selbständigen Teil des 

Grundstücks nahezu ausschließlich für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht 

ausschließen. 

Der Unternehmer hat diese Voraussetzung nachzuweisen.“ 

In § 28 wird nach dem Abs. 37 folgender Abs. 38 angefügt: 

„(38) 1. § 6 Abs. 2 letzter Unterabsatz in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 

22/2012, (also die vorgenannte neue Bestimmung !!) ist hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 16 auf Miet- und 

Pachtverhältnisse anzuwenden, die nach dem 31. August 2012 beginnen, sofern mit der 

Errichtung des Gebäudes durch den Unternehmer nicht bereits vor dem 1. September 2012 

begonnen wurde, sowie hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 17 auf Wohnungseigentum, das nach dem 31. 

August 2012 erworben wird. 

Als Beginn der Errichtung ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem bei vorliegen- der Baubewilligung 

mit der Bauausführung tatsächlich begonnen wird, also tatsächliche handwerkliche 

Baumaßnahmen erfolgen.“ 

Das BMF vertritt in einer FAQ-Liste vom 24.8.2012 die Meinung, dass ein Wechsel auf der 
Vermieterseite nach dem 31.8.2012 stets zur Anwendung der oben genannten neuen 
Bestimmung führt, somit zum Entfall der früher bestehenden Optionsmöglichkeit für den 
Neueigentümer, da dieser das Vermietungsobjekt nicht selbst errichtet hat.  

Fazit: Der neue Eigentümer muss befürchten, dass ein solcher (nicht vor- 
steuerabzugsberechtigter) Mieter, gestützt auf die Neuregelung des § 6 Abs. 2 UStG durch das 1. 

 
2 Stingl, TopAudit, Newsletter 11/2012 
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StabG und die zitierte Rechtsmeinung des BMF, geltend macht, dass der bisher vom Alteigentümer 
erklärte Verzicht auf die Steuerbefreiung nicht auf den Zinshauserwerber weiterwirkt und damit ab 
dem Eigentümerwechsel die Verrechnung von 20% Umsatzsteuer durch den 
Zinshauserwerber, der ja das Objekt nicht selbst hergestellt hat, gegen § 6 Abs. 2 UStG „neu“ 
verstößt und damit gesetzwidrig ist und er nicht gezwungen werden kann, gesetzwidrige Beträge 
an den „neuen“ Vermieter zu bezahlen.  

Der neue Vermieter kann versuchen, sich auf § 30 UStG zu berufen und entsprechend dieser 
Bestimmung einen „angemessenen Ausgleich“ für diese Vorsteuerverlustsituation vom Mieter 
verlangen. Ob diese Bestimmung auf diese Fälle überhaupt zur Anwendung kommt, bzw. in 
welcher Höhe die Gerichte einem diesbezüglichen Begehren Rechnung tragen würden, bleibt 
abzuwarten, im ungünstigsten Fall - wenn diese Bestimmung nicht zur Anwendung kommt - würde 
dies bedeuten, dass der Zinshauskäufer in Zukunft Miete und Betriebskosten in diesen Fällen nur 
mehr „netto" in Rechnung stellen darf, umgekehrt aber auch für diese Mietobjekte den anteiligen 
Vorsteuerbetrag verliert, somit einen realen wirtschaftlichen Verlust in Höhe der anteiligen, nicht 
mehr geltend zu machenden Vorsteuer erleidet.  

 



 

 
REITHOFER 
Immobilienbewertung GmbH 

 

 

 
Seite 85 

5. Anmerkung 

Dieses Gutachten gründet sich auf die vom Auftraggeber erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich Änderungen, die bis dato nicht bekannt bzw. ersichtlich gemacht 
wurden, ergeben, behält sich der SV die Rücknahme und/oder Ergänzung dieses Gutachtens vor.  

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung eingeflossener Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein. Festgehalten wird, dass der ermittelte Freigrundwert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich bleibenden äußeren 
Umständen im Einzelfall jederzeit insbesondere kurzfristig am Markt realisierbar ist. 

Ausdrücklich wird auf die steuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998 
hingewiesen. Sollte die bewertungsgegenständliche Liegenschaft mit Inrechnungstellung von 20% 
Umsatzsteuer verwertet werden, ist diese dem ermittelten Freigrundwert hinzuzurechnen, wodurch 
eine eventuelle Vorsteuerkorrektur entfallen würde. Wird die Liegenschaft ohne Inrechnungstellung 
einer Umsatzsteuer verkauft, ist zu prüfen, ob eventuell bereits geltend gemachte 
Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen wären. 
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6. Fotodokumentation 
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 Foto 7:  Foto 8:  
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 Foto 13:  Foto 14:  
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 Foto 19:  Foto 20:  

 

 

 

 

 

 
 Foto 21:  Foto 22:  

 

 

 

 

 

 

 Foto 23:  Foto 24:  
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7. Anlagen 

Anlage ./I Mietverträge 22 Seiten 

Anlage ./II Bescheide Baubehörde 3 Seiten 

Anlage./III Schreiben WWAF 1 Seite 

Anlage ./IV Schreiben Stadt Wien MA 6 1 Seite 
























































